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gftridj, bett 24. September 1903.

Pie tairV» gelingen? — ('Eitles fragen!
^er ptenfdjlfrit frammt's: ftatt fragen, wagen!

$ie ©rgatttfatian
bf« afotttlid^tt

^vbeitattadjtMifoa*
(3lu§ ben SUiitteilungen be§

©etretariateê beb

©djroeijer. ®eroerbeuerein§.)

WK. Ser ©cßmeijer. ©ernerb eüerein ßat
fcßon int Satjre 1895 anläßlidß eines (SutacßtenS an
ben Sdßmeiger. SlunbeSrat über SlrbeitSlofigteit unb
SlrbeitSnacßmeiS*) geftüßt auf bie (Srßebungen bei feinen
©eftiouen bie SlnfidEjt auSgefprocßen, baß bie aßge»
meine Organisation öe§ öffentlichen StrbeitSnacßroeifeS
ein feßr, npectentfprecßenb^SJtittel märe gurißetßütufig,
unb Éçfeitignng ber SfcbeitStofigfeit. S&ie ©rünbung
öffpniti(|er iKrbeitSüermittlungSftelleu fotite üom 33unb,
ben Kuntonen unb ©emeinben unterftüßt unb bie priüate
iftfstienpçrmittlimg unter [taatlicße Kontrolle geftedt
merben. fÇeruer foüten alle SlrbeitSnacßmeiSfietien jum
ßmecte be% gttfeitigen SCiiëgteidÉjeê ^mifc£»en Slugebot unb-
Nachfrage regelmäßigen Sßerfeßr mit einanber unter»
halten (5.18. burcß Bulletin) unb über bie SSerßältniffe
beS SlrbeitSmarfteS, bie 3aßl ber StrbeitSlofen 2c. an
bie Skßörbert periobifcß S3ericßt erftatten.

*) XIV. §eft ber „®eroerblictyett geitfragen", tyerauêgegeben
nom. ©ctyreeijer. ®eroerbet>eran. fßrei§ gr. 1. —.

<$S barf als betannt üorauSgefeßt merben, baß bie

priüaten, gemerbSmäßig betriebenen ©teHenüer»
mittlungen große ©efaßren in ftcß tragen, meil ber
Slrbeitfudßenbe, inSbefonbere ber meiblicße Sienftbote,
oft gerabegu ausgebeutet roirb. SeSßatb ßaben meßrere
Kantone biefeS ©emerbe fon^effionSpflicßtig erflärt unb
ber Staatlichen Kontrolle unterteilt ; meßrere ßaben aitcß
ein Kontorbat gebilbet. Stießt immer ßaben biefe ÜJtaß»

regeln ben gemünfeßten (Sifolg geßabt unb alte ÜDtiß»

ftänbe befeitigt.
©anj anberS üerßält es fieß

_

mit ben roirflidß in
gemeinnüßiger Stbficßt organifierten SlermittlungS»
ftellen, bie mir aueß in großer ßaßl befißen unb bei
benen feber ©rmerbSjroect, roegfällt. SieS ift aueß ber

ifjhti mit ben berufließen SlrbeitSnacßmeifen ber Sir»

beitgeber» ober. SlrbeitenBerbäube. freilich befteßen
ba, mo SJteifter unb ©eßilfen beS nämlidßen Siennes
getrennte Stuream; ßaben, faft beftänbig fÄeibereien.
Ser berufließ» organifierte SlrbeitSnacßmeiS märe

'

eigentlich immer noeß bie jmecfmäßigfte gorm beS Sir»

beitSuacßmeifeS, fofern bie jentralifierten Slrbeitgeber»
; üjtb Slrbeiter » Slerbäube fic| unter lötitroirtuug ber
' totalen BroeigOeretne ju gemetnfamer SBirfiamfeii, eoent.
unter neutraler güßrung Oereinigen tonnten, raaS für
beibe (Struppen erfprießließer märe. SSir finb bei unS
uoeß meit oon biefem ibealen B'ele entfernt. Sie üom
(Scßroeijer. Oemerbeoeretn angeftrebten gefeßließ gefdßüß»

ten ^erufSgenoffenfdßaften ßätten ßier eine ißrer
banfbarften Slufgaben. Sramerßin ßat ber berufließe
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Mie wirb's geling««? ^ Wittes Frage«!
Der Menschheit frommt's: statt frage«, wage«!

Die Organisation
des öffentlichen

Arbeitsnachweises.
(Aus den Mitteilungen des

Sekretariates des

Schweizer. Gewerbevereins.)

Der Schweizer. Gewerbeverein hat
schon im Jahre 1895 anläßlich eines Gutachtens an
den Schweizer. Bundesrat über Arbeitslosigkeit und
Arbeitsnachweis*) gestützt auf die Erhebungen bei seinen
Sektionen die Ansicht ausgesprochen, daß die allge-
meine Organisation des öffentlichen Arbeitsnachweises
ein sehr, zweckentsprechendes.Mittel wäre zur Verhütung,
und Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Die Gründung
öffentlicher Arbeitsvermittlungsstellen sollte vom Bund,
den Kantonen und Gemeinden unterstützt und die private
Stellenvermittlung unter staatliche Kontrolle gestellt
werden. Ferner sollten alle Arbeitsnachweisstellen zum
Zwecke des- allseitigen Ausgleiches zwischen Angebot und
Nachfrage regelmäßigen Verkehr mit einander unter-
halten (z. B. durch Bulletin) und über die Verhältnisse
des Arbeitsmarktes, die Zahl der Arbeitslosen zc. an
die Behörden periodisch Bericht erstatten.

*) XIV. Heft der „Gewerblichen Zeitfragen", herausgegeben
vom. Schweizer. Gewerbeverein. Preis Fr. 1.

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daß die

privaten, gewerbsmäßig betriebenen Stellender-
mittlungen große Gefahren in sich tragen, weil der
Arbeitsuchende, insbesondere der weibliche Dienstbote,
oft geradezu ausgebeutet wird. Deshalb haben mehrere
Kantone dieses Gewerbe konzessionspflichtig erklärt und
der staatlichen Kontrolle unterstellt; mehrere haben auch
ein Konkordat gebildet. Nicht immer haben diese Maß-
regeln den gewünschten Erfolg gehabt und alle Miß-
stände beseitigt.

Ganz anders verhält es sich mit den wirklich in
gemeinnütziger Absicht organisierten Vermittlungs-
stellen, die wir auch in großer Zahl besitzen und bei
denen jeder Erwerbszweck, wegfällt. Dies, ist auch der

^

Fall mit den beruflichen Arbeitsnachweisen der Ar-
heitgeber- oder Arbeiter-Verbände. Freilich bestehen
da, wo Meister und Gehilfen des nämlichen Berufes
getrennte Bureaux haben, fast beständig Reibereien.
Der beruflich-organisierte Arbeitsnachweis wäre

^ eigentlich immer noch die zweckmäßigste Form des Ar-
beitsnachweises, sofern die zentralisierten Arbeitgeber-

^ und Arbeiter - Verbände sich) unter Mitwirkung der
lokalen Zweigvereine zu gemeinsamer Wirksamkeit, event,
unter neutraler Führung vereinigen könnten, was für
beide Gruppen ersprießlicher wäre. Wir sind bei uns
noch weit von diesem idealen Ziele entfernt. Die vom
Schweizer. Gewerbeverein angestrebten gesetzlich geschütz-

ten Berufsgenossenschaften hätten hier eine ihrer
dankbarsten Aufgaben. Immerhin hat der berufliche
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ArbeitSnacßmeiS audj bei uns fomoßl art AuSbeßnung,
als on groetïtrta^iger AuSgeftaltung gemonnen.

SDer alte Sraucß beë „llmftßauenS" £>at troß ber
öerbefferten urtb billigen SerEeßrSmittel ltoc^ öiefe Au»
tätiger futaofyi unter ben .ffanbmerEsbürfcßen, ats unter
ben SDÎeiftern, obmoßl er erftere moralifcß ungiinftig
beeinflußt. SSiete ÜJieifter gießen ben beralteten Sraucß
bent fcßriftlicßen ArbeitSnacßmeiS bor, teils aus Se»

qitemlicßEeit, teils roeil fie gemoßnt finb, beu angu»
ftettenben ©eßülfen perföntict) gu feigen unb mit ißm
bie Arbeitsbedingungen gu bereinbaren. @S mirb baßer
fcßmer ßatten, bas Umfcßauen gang gu befeitigen. Se
beffer unb reicßlicßer aber bie öffentlichen ArbeitSnacß»
meife organifiert finb, befto geringer mirb ein SebürfniS
nacß bem Umfcßauen borßanben fein.

®er öffentliche ArbeitSnacßmeiS ift öfter unb
borgugëmeife auf bem Sanbe mit ber Utaturalber»
pflegungSftation berbmtben.

Deffentlidße allgemeine ArbeitSnacßmeiS»
ftetten („Arbeitsämter") finb nacß unb nacß bott einer

gangen Üteiße Scßmeigerftäbten erricßtet roorbett (Sera,
St. ©allen, Söafel, Scßaffßaufen, Siel, SBintertßur, ©enf,
3üridß). SMefelben bieten bom StanbpunEte ber AE=

gemeinßeit bie meiften Sorteile ttnb ©arantien. Son
einer Ueberborteilung ber Seteitigten Eann feine tRebe

fein. Sei groecEmäßiger Drganifatioti (b. ß. toenn neben
ben Seßörben aucß bie Arbeitgeber unb Arbeiter an
ber Aufficßt unb Serraattung beteiligt finb) unb bei

facßfnnbiger uitparteiifcßer fpßraug ßaben meber Arbeit»
geber nocß Arbeiter Urfacße ißtten mit Mißtrauen gu
begegnen. 3)a fie ficß faft überall betoäßren, fo märe

gu münfcßen, baß folcße öffentliche ArbeitSnacßmeife in
allen großem gemecbreicßen Drtfcßaften erricßtet merben
tonnten.

Se meßr folcße Arbeitsämter entfteßen, befto meßr
macßt ficß aucß baS SebürfniS nacß einer Rentrai»
ft el le geltenb, melcße jebergeit bie momentane Sage beS

ArbeitSmarfteS überfeßen unb momögticß auSgleicßeti
Eann, meil eS ja oft borEommt, baß au einem Orte
bie Etacßfrage, am anbern baS Angebot größer ift. @8

märe baS eine banfbare Aufgabe beS SunbeS. Sn
einigen ausmärtigeu Staaten befießert bereits folcße
ßentralftellen, melcße regelmäßige amtlicße SulletiuS
über ben Stanb beS ArbeitSmarfteS unb bamit gugteicß
eine StatiftiE beSfelben ßerauSgeben.

Son biefen ©rmägungen geleitet, ßat im Saßre 1895

ber Scßroeiger. ©emerbeberein bie eingangs erroäßnten
Sorfcßläge bem Sun beSrate unterbreitet. Serfelbe
ßat fid) jebocß unfereS SBiffenS mit ber forage nocß
nicßt grünblicß befaßt. Sie KranEen» unb Unfall»
berficßerungSfrage ßat eben lange 3^it alle übrige
SogialpolitiE beS SunbeS auf bie Seite gebrängt.

Stunmeßr foE biefe (frage mieber in gluß Eommen.
Ser fcßmeigerifcße Stäbtetag (b. ß. ein Serbanb
ftäbtifcßer Seßörben gur gemeinfameu Sefpretßung unb
Söaßrung ftäbtifcßer Sntereffen unb Aufgaben) ßat gur
$eit eine Kommiffion mit ber Sorberatung biefer mitß»
tigen Artgelegeußeit betraut unb biefe fcßlägt nun bem
am Ü6. September in Safel ficß berfammelnben Stäbte»
tag eine Steiße bon ÜDiaßnaßmen bor, melcße aucß
bom StanbpunEt beS ©emerbetreibenben feßr gu
begrüßen finb.

So mirb unter anberem berlangt, baß in aEen

KantonSßauptorten unb allen Drtfcßaften mit meßr als
5000 ©inmoßueru Arbeitsämter erricßtet merben
möcßten. Siefetben foEen beßufS planmäßiger unb um»
faffcuber Seforgung beS ArbeitSnacßroeifeS unter ficß
in regionaler SBcife berbuubeu merben. Sie follen
ferner öffentlichen ßßarafter ßabeu, um aEen Sonber»
beftrebungeif entrüdt gu fein, ißre Seitung muß aber
eine boEEommen unparteiifcße fein. Au ber Sermattuug
finb Sertreter ber Arbeitgeber mie ber Arbeiter in
gleicßer Augaßl gu beteiligen, ©beufo ift KoftenlofigEeit
ber Sermittlurtg unb bie Sicßerung boEer Steutralität
beS SctriebcS in StreitfäEeu geboten. Sie Sermittlung
foE möglicßft aEe Kategorien ber gelernten unb unge»
lernten Arbeiter beiber ©efeßleeßter umfaffen. Snnb
unb Kantone foEen bie Arbeitsämter tuntieß unter»
ftüßeu. Ser Sunb foE überbieS eine ^eutralfteEe feßaffen
mit roöcßentlicßen ArbeitSbuEetinS.

SBir ßalten bie Stäbte für bie rießtigert Organe,
beu öffentlichen ArbeitSuacßmeiS gu regeln, fofern babei
bem bereits gutorganifierten beruf ließen Arbeits»
itacßroeiS ©arautien für facßfuubige Seitung geboten
merben. Sntmetßin foEte aucß ber ArbeitSnacßmeiS für
Snbuftrie unb ©eroerbe auf ber Sanbfcßaft nicßt ber»
naeßläffigt merben. @S läge in ber Aufgabe ber Eant.
DtaturalberpflegungSberbäube, unter gleicßgeitiger Ser»
befferung ber auf ißreu Stationen eingerießteteu Ar»
beitSnacßmeife eine ftäubige ffüßlung mit ben Arbeits»
ämteru ber StäDte gu fueßen unb gu unterßalten.

Seßalten mir alfo febe angeftrebte Serbeffernng beS

Telegr.-Adresse : Armaturenfabrik. Telephon 214.

Ärmaturenfabrik Zürich
/v//a/£"a'er yîm?a/urc?/7~ ygtoscA/wrt/cAr/gr „TÎ.-Ç.,
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Arbeitsnachweis auch bei uns sowohl an Ausdehnung,
als an zweckmäßiger Ausgestaltung gewonnen.

Der alte Brauch des „Umschauens" hat trotz der
verbesserten und billigen Verkehrsmittel noch viele An-
Hänger sowohl unter den Handwerksburschen, als unter
den Meistern, obwohl er erstere moralisch ungünstig
beeinflußt. Viele Meister ziehen den veralteten Brauch
dem schriftlichen Arbeitsnachweis vor, teils aus Be-
quemlichkeit, teils weil sie gewohnt sind, den anzu-
stellenden Gehülfen persönlich zu sehen und mit ihm
die Arbeitsbedingungen zu vereinbaren. Es wird daher
schwer halten, das Umschauen ganz zu beseitigen. Je
besser und reichlicher aber die öffentlichen Arbeitsnach-
weise organisiert sind, desto geringer wird ein Bedürfnis
nach dem Umschauen vorhanden sein.

Der öffentliche Arbeitsnachweis ist öfter und
vorzugsweise auf dem Lande mit der Natural ver-
pflegungsstation verbunden.

Oeffentliche allgemeine Arbeitsnachweis-
stellen („Arbeitsämter") sind nach und nach von einer

ganzen Reihe Schweizerstädten errichtet worden (Bern,
St. Gallen, Basel, Schaffhausen, Viel, Winterthur, Genf,
Zürich). Dieselben bieten vom Standpunkte der All-
gemeinheit die meisten Vorteile und Garantien. Von
einer Uebervorteilung der Beteiligten kann keine Rede
sein. Bei zweckmäßiger Organisation (d. h. wenn neben
den Behörden auch die Arbeitgeber und Arbeiter an
der Aufsicht und Verwaltung beteiligt sind) und bei

sachkundiger unparteiischer Führung haben weder Arbeit-
geber noch Arbeiter Ursache ihnen mit Mißtrauen zu
begegnen. Da sie sich fast überall bewähren, so wäre
zu wünschen, daß solche öffentliche Arbeitsnachweise in
allen größern gewerbreichen Ortschaften errichtet werden
könnten.

Je mehr solche Arbeitsämter entstehen, desto mehr
macht sich auch das Bedürfnis nach einer Zentral-
stelle geltend, welche jederzeit die momentane Lage des

Arbeitsmarktes übersehen und womöglich ausgleichen
kann, weil es ja oft vorkommt, daß au einem Orte
die Nachfrage, am andern das Angebot größer ist. Es
wäre das eine dankbare Ausgabe des Bundes. In
einigen auswärtigen Staaten bestehen bereits solche

Zentralstellen, welche regelmäßige amtliche Bulletins
über den Stand des Arbeitsmarktes und damit zugleich
eine Statistik desselben herausgeben.

Von diesen Erwägungeil geleitet, hat im Jahre 1895

der Schweizer. Gewerbeverein die eingangs erwähnten
Vorschläge dem Bundesrate unterbreitet. Derselbe
hat sich jedoch unseres Wissens mit der Frage noch
nicht gründlich befaßt. Die Kranken- und Unfall-
Versicherungsfrage hat eben lange Zeit alle übrige
Sozialpolitik des Bundes auf die Seite gedrängt.

Nunmehr soll diese Frage wieder in Fluß kommen.
Der schweizerische Städtetag (d. h. ein Verband
städtischer Behörden zur gemeinsamen Besprechung und
Wahrung städtischer Interessen und Aufgaben) hat zur
Zeit eine Kommission mit der Vorberatung dieser wich-
tigen Angelegenheit betraut und diese schlägt nun dem
am L6. September in Basel sich versammelnden Städte-
tag eine Reihe von Maßnahmen vor, welche auch
vom Standpunkt des Gewerbetreibenden sehr zu
begrüßen sind.

So wird unter anderem verlangt, daß in allen
Kantonshauptorten und allen Ortschaften mit mehr als
5000 Einwohnern Arbeitsämter errichtet werden
möchten. Dieselben sollen behufs planmäßiger und um-
fassender Besorgung des Arbeitsnachweises unter sich

in regionaler Weise verbunden werden. Sie sollen
serner öffentlichen Charakter haben, um allen Sonder-
bestrebungeü entrückt zu sein, ihre Leitung muß aber
eine vollkommen unparteiische sein. All der Verwaltung
sind Vertreter der Arbeitgeber wie der Arbeiter in
gleicher Anzahl zu beteiligen. Ebenso ist Kostenlosigkeit
der Vermittlung und die Sicherung voller Neutralität
des Betriebes in Streitfällen geboten. Die Vermittlung
soll möglichst alle Kategorien der gelernten und unge-
lernten Arbeiter beider Geschlechter umfassen. Bund
und Kantone sollen die Arbeitsämter tunlich unter-
stützen. Der Bund soll überdies eine Zentralstelle schaffen
mit wöchentlichen Arbeitsbulletins.

Wir halten die Städte für die richtigen Organe,
den öffentlichen Arbeitsnachweis zu regeln, sofern dabei
dem bereits gutorganisierten beruflichen Arbeits-
Nachweis Garantien für sachkundige Leitung geboten
werden. Immerhin sollte auch der Arbeitsnachweis für
Industrie und Gewerbe auf der Landschaft nicht ver-
nachlässigt werden. Es läge in der Aufgabe der kant.
Naturalverpflegungsverbüude, unter gleichzeitiger Ver-
besserung der auf ihren Stationen eingerichteten Ar-
beitsnachweise eine ständige Fühlung mit den Arbeits-
ämteril der Stävte zu suchen und zu unterhalten.

Behalten wir also jede angestrebte Verbesserung des

?olexr: àrmàreàbrilî. lelspdoii 214.

80 VW 199 l

Zämtliellk sàreii ärtikkl M lîss- uiiâ MnèrsillMil.
XmtuloAS unck ?reÌ8lÌ8t«n un IVikckorverlrüukör Arutl8 unà krunlro.
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Arbeitënadjroeifeê im Auge unb fucßeu mir babei bie

Sntereffert ber geroerblidjeu Arbeitgeber aßerort? gu
roaßrett.

einig, einig!
(31U8 ben Mitteilungen beg ©etretariateg beg ©djtoet?. ©etnerbebereing.)

B=J. SBer rooßte ßeute itocE) bestreiten, baß bie ge=

roerbticßen 33eftrebungen nur mit Gsrfotg begleitet fein
tonnen, toettn eine auf eiiter ftarfen gemeinfamen
(Srunbtage befteßeube Drgauifation borßanben ift! Aber
mie fteßt eë groifcßen Stßeorie unb ißrajiä?

SDie geroerbticßen Drganifationen meßreu fid), menn
aucß feßr langfam; groei ftYmtone in ber Scßroeig meifen
g. 33. ßeute nocß gar feine Drgauifation auf! Au gar
mancßen Drten fitib bie befteßeuben Vereine nur eine

fdjroacße Vertretung ber ortëanfaffigen ÜJteifter. @ë

geugt bon einer merfroürbigen 33erfennung'ber mobernen
ßeiterforberniffe, raenn SOteifter ben (Seroerbebereitten
ober Verufëbereinen fernbleiben, namentticß bie jüngeren
ßeute, bie „ißr Scßäftein nocß nicßt im SLrodnen ßaben"
unb mit aßen Scßroierigfeiten recßnen muffen, bie

gegeuroärtig ber ©ntroidtung eineë (Sefcßäfteö im 3Bege

fteßen.
@8 mag baßingefteßt bleiben, ob unfere 0rgani=

fationeu überaß fo auf ber fpöße ißrer moberneu Auf=
gaben fteßen, baß fie einen aßgemeinen Anjcßtuß recßt»

fertigen. Aßein mit bem gern bleiben mirb jebenfaß8
ba§ $iet cßt beffer erreicht. Dft ift e8 aucß 33equem=
tic^Eeit ber Singetnen, eine Aumetbung gu macßen, bie

Angft, eine 33erfammtung befucßen, ein Amt annehmen

gu müffen; aßein baê foßte bodß nur bereingett bor=
fommen unb nicßt bie (Sntfcßutbigung für bie bieten
bitben, roetcße je|t nocß bem 33erein8teben, b. t). ber
SSaßrung ber gemeinfamen Sntereffen fern fteßen.

Aber nidßt nur muß ber Seite ber numerifcßcn
©utroidtung muß e§ nocß beffer roerben, menn mir gu
benjettigen $ieten fommen rooßen, bie uns borfcßroeben,

fonbern eë muß aucß in Sacßen ber ©iëgi
ptin, menn biefer Auëbrud ertaubt ift, nocß mancße8
gefcßeßen. |)ier nur ein 33eifpiet.

Unfere (Seroerbetreibenben miffen, mie ber Antrat»
borftanb beS Scßroeiger. (Seroerbebereittë in Sacßen beë
fogenannten „Samëtagëgefejjeë" eine Anfrage an aße
Seftionen erließ unb in burcßau8 objeftiber Söeife unter
Anfüßrung beë (Sefe|e§te£teë gur SSerneßmlaffung ein»
tub. @§ ift weiter moßt nocß in Güriunerung, baß bon
färntticßen 82 eingegangenen Antworten 83 % ftcß um
bebingt gegen bie Vortage auSfpracßen, 11 % mareu
nur gum Seit unb unter tßorbeßatten bafür. Stur ein
eingiger 33erein8borftanb mar oßne (Segenbemerfuug
für ben ©ntrourf. Sie mannigfadßen töebenfen einer
Steiße bon 33erufëgruppen fiub im SJtai beë näßeren
in |)cft XX ber „ (Seroerbticßett ßeitfrageit" niebergetegt
m orben. Am 7. Sunt tourbe ber ©ntmurf an ber Sete=

giertenocrfammtung in meßrftünbiger töeßanbtung be=

fprocßcit uub mit 126 Stimmen eine Stefotution angc=
nommeu, roetcße baë (Sefeß atë für bie (Seroerbe um
anneßmbar begeicßnet.

Am Abenb bor ber Setegiertenberfammlung erfcßeint
nun in ber „Sieueti 3m*ßer Leitung" ein „Singefanbt",
morin ein „Sltitgtieb beë Sdßroeiger. (Semerbebereiuë"
untergeicßnet — itatürlicß oßne feinen Stamen gu nennen
— unb aitöfüßrt, baß er nacß bem 33efudße bon gemerb=
ließen 33erfammtuugeit beit ©inbrud ßabe, baß ber
(Semerbebereiu gegen ba§ (Sefeß „mirfließ mobil gemaeßt
ßabe". SDie (Segengrünbe feiett „nießt fticßßattig", „burtß
bie ©rfaßrungen fcßoit tängft roibertegt", ber @ifer

einiger ®titgtieber maeße baßer einen „merfmürbigen
Sinbrud". ®8 fei bom ©emerbe aueß nidßt ein „eingigeê
SRomeitt" gegen ben ©ntrourf in'8 fjetb gefüßrt morbcit,
ber „utiabßängige SJtänner gu einer

_

anberen Ueber=

geuguug gu bringen bermöcßte". Seit 2 Saßrgeßnteu
ßabe er gute ®rfaßrungen gemadßt mit bem früßeren
Sam§tag8fcßtuß. Sßeitn

'
feine AuSnaßme gemaeßt merbe,

muffe baë (Sefeß jebem ©infießtigen für Arbeiter unb
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Arbeitsnachlveises im Auge und suchen wir dabei die

Interessen der gewerblichen Arbeitgeber allerorts zu
wahren.

Handwerker seid einig, einig, einig!
(Aus den Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

>)-.!. Wer wollte heute noch bestreuten, daß die ge-
«verblichen Bestrebungen nur mit Erfolg begleitet sein

können, wenn eine auf eiuer starken gemeinsamen
Grundlage bestehende Organisation vorhanden ist! Aber
ivie steht es zwischen Theorie und Praxis?

Die gewerblichen Organisationen mehren sich, wenn
auch sehr langsam; zwei Kantone in der Schweiz weisen

z. B. heute noch gar keine Organisation auf! An gar
manchen Orten sind die bestehenden Vereine nur eine

schwache Vertretung der ortsansässigen Meister. Es
zeugt von einer merkwürdigen Verkennung der modernen
Zeiterfordernisse, wenn Meister den Gewerbevereiuen
oder Berufsvereinen fernbleiben, namentlich die jüngeren
Leute, die „ihr Schaflein noch nicht im Trocknen haben"
und mit allen Schwierigkeiten rechnen müssen, die

gegenwärtig der Entwicklung eines Geschäftes im Wege
stehen.

Es mag dahingestellt bleiben, ob unsere Organi-
sationen überall so auf der Höhe ihrer modernen Auf-
gaben stehen, daß sie einen allgemeinen Anschluß recht-
fertigen. Allein mit dem Fernbleiben wird jedenfalls
das Ziel nicht besser erreicht. Oft ist es auch Bequem-
lichkeit der Einzelnen, eine Anmeldung zu machen, die

Angst, eine Versammlung besuchen, ein Amt annehmen
zu müssen; allein das sollte doch nur vereinzelt vor-
kommen und nicht die Entschuldigung für die Vielen
bilden, welche jetzt noch dem Vereinsleben, d. h. der

Wahrung der gemeinsamen Interessen fern stehen.

Aber nicht nur nach der Seite der numerischen
Entwicklung muß es noch besser werden, wenn wir zu
denjenigen Zielen kommen wollen, die uns vorschweben,

sondern es muß auch in Sachen der Diszi-
plin, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist, noch manches
geschehen. Hier nur ein Beispiel.

Unsere Gewerbetreibenden wissen, wie der Zentral-
vorstand des Schweizer. Gewerbevereins in Sachen des
sogenannten „Samstagsgesetzes" eine Anfrage an alle
Sektionen erließ und in durchaus objektiver Weise unter
Anführung des Gesetzestextes zur Vernehmlassung ein-
lud. Es ist weiter wohl noch in Erinnerung, daß von
sämtlichen 82 eingegangenen Antworten 83 °/o sich un-
bedingt gegen die Vorlage aussprachen, 11 °/» waren
nur zum Teil und unter Vorbehalten dafür. Nur ein
einziger Vereinsvorstand war ohne Gegenbemerkung
für den Entwurf. Die mannigfachen Bedenken einer
Reihe von Berufsgruppen sind im Mai des näheren
in Heft XX der „Gewerblichen Zeitfragen" niedergelegt
worden. Am 7. Juni wurde der Entwurf an der Dele-
giertenversammlung in mehrstündiger Behandlung be-

sprochen und mit 126 Stimmen eine Resolution ange-
nvmmen, welche das Gesetz als für die Gewerbe un-
annehmbar bezeichnet.

Am Abend vor der Delegiertenversammlung erscheint
nun in der „Neuen Zürcher Zeitung" ein „Eingesandt",
worin ein „Mitglied des Schweizer. Gewerbevereins"
unterzeichnet — natürlich ohne seinen Namen zu nennen
— und ausführt, daß er nach dem Besuche von gewerb-
lichen Versammlungen dei? Eindruck habe, daß der
Gewerbeverein gegen das Gesetz „wirklich mobil gemacht
habe". Die Gegengründe seien „nicht stichhaltig", „durch
die Erfahrungen schon längst widerlegt", der Eifer
einiger Mitglieder mache daher einen „merkwürdigen
Eindruck". Es sei vom Gewerbe auch nicht ein „einziges
Moment" gegen den Entwurf in's Feld geführt worden,
der „unabhängige Männer zu einer anderen Ueber-

zeugung zu bringen vermöchte". Seit 2 Jahrzehnten
habe er gute Erfahrungen gemacht mit dem früheren
Samstagsschlnß. Wenn keine Ausnahme gemacht werde,
müsse das Gesetz jedem Einsichtigen für Arbeiter und
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